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§ 7 Wr. NschVO Lebensraumschutz
(Schutz der Habitate)

 Wr. NschVO - Wiener Naturschutzverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

 (1) Der Schutz des Lebensraumes streng geschützter und geschützter Arten (§§ 2 bis 5) ist im 1. und 2. Abschnitt der

Anlage geregelt und gliedert sich unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der Anpassungsfähigkeit der

betroffenen Arten in folgende Schutzkategorien:

A -              Streng geschützte Arten mit Lebensraumschutz im gesamten Stadtgebiet,

B -              streng geschützte Arten, deren Lebensraum in allen nach dem Wiener Naturschutzgesetz geschützten

Objekten, Flächen und Gebieten sowie in jenen Bereichen, die nach dem Wiener Nationalparkgesetz, LGBl. für Wien

Nr. 37/1996, und der Wiener Nationalparkverordnung, LGBl. für Wien Nr. 50/1996, in deren jeweils geltenden Fassung

zum Nationalpark Donau-Auen erklärt wurden, geschützt ist,

C -              geschützte Arten, deren Lebensraum in allen nach dem Wiener Naturschutzgesetz geschützten Objekten,

Flächen und Gebieten sowie in jenen Bereichen, die nach dem Wiener Nationalparkgesetz, LGBl. für Wien Nr. 37/1996,

und der Wiener Nationalparkverordnung, LGBl. für Wien Nr. 50/1996, in deren jeweils geltenden Fassung zum

Nationalpark Donau-Auen erklärt wurden, geschützt ist und

D -              geschützte Arten ohne Lebensraumschutz.

(2) Für die im 2. Abschnitt unter Z 2.2. der Anlage aufgelisteten Tierarten gilt der Schutz des Lebensraumes nur

während der dort jeweils angegebenen Zeiten oder während des dort jeweils angegebenen Entwicklungsstadiums.

(3) In den geschützten Lebensraum einer P@anze oder eines Tieres darf nicht auf eine solche Weise eingegriAen

werden, dass das weitere Vorkommen der Art in diesem Lebensraum erschwert oder unmöglich wird.
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